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Einsatz externer Qualitäts-

Managementbeauftragter 

�

Bewährte, wirtschaftlich vernünftige Lösung 

oder 

nicht normkonformer Fremdkörper 

mit Alibifunktion? 
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ISO 9001:2008 - 5.5.2 Beauftragter der obersten Leitung

Die oberste Leitung muss ein Mitglied der Leitung der Organisation 
benennen, das, unabhängig von anderen Verantwortungen, die 
Verantwortung und Befugnis hat, die Folgendes einschließen: 

a) sicherzustellen, dass die für das Qualitätsmanagementsystem 
erforderlichen Prozesse eingeführt, verwirklicht und aufrechterhalten 
werden;

b) der obersten Leitung über die Leistung des Qualitätsmanagement-
systems und jegliche Notwendigkeit für Verbesserungen zu berichten; 
und
c) die Förderung des Bewusstseins über die Kundenanforderungen

in der gesamten Organisation sicherzustellen.

ANMERKUNG: Die Verantwortung eines Beauftragten der obersten

Leitung kann in Angelegenheiten des QM-Systems auch eine 
Zusammenarbeit mit externen Parteien einschließen.
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NQSZ-Interpretationen zu ISO 9001:2000

"Qualitätsmanagementsysteme � Anforderungen"
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Infos vom NQSZ des DIN finden Sie hier:
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Aus: QZ 6/2009
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Aus: QZ 6/2009
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Extern oder intern / BoL oder QMB 

2 Fragen �

verlangen 2 Antworten

Klarheit in den Diskussionsdschungel kann eine 

Trennung der Argumente bringen.

�Beauftragter der obersten Leitung� und 

�QMB� (= operativer Umsetzer des QMS)  können 

getrennt betrachtet werden.
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Normalfall: interner QMB � kompliziert genug

Die Leitung benennt einen Verantwortlichen für die 

Qualität (z.B. Werkleiter, techn. Direktor).

Dies ist der Beauftragte der obersten Leitung nach 5.5.2 
der ISO 9001.

Dieser BOL bedient sich (eines oder mehrerer) 

Mitarbeiter. Je nach Unternehmenskultur werden diese 
- Qualitätsmanager (QM), 
- Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB), 
- Management(system)beauftragte oder
- Qualitätsbeauftragte (QB) genannt.

Weil es sich um Mitarbeiter handelt, fragt niemand nach 
terminologischer Trennung zwischen BOL und QMB.
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Externer BOL (extern hier: kein Arbeitnehmer im rechtlichen Sinne)

Innerhalb der Leitung der Organisation gibt es eine Person, 

welche die Verantwortung für das Managementsystem hat.

Wenn diese Person rechtlich nicht die Stellung eines Arbeitnehmers 
hat (sondern z.B. �Partner� oder �Generalvbevollmöchtigter� ist) 
könnte man von einem �externen BOL� im Sinne 5.5.2 der ISO 9001 
sprechen.

Dieser Qualitätsverantwortliche kann sich wiederum interner oder 
externer Kräfte zur Erfüllung der Aufgaben bedienen.
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Interner BOL � externer Erfüllungsgehilfe

Innerhalb der Leitung der Organisation hat ein Mitglied die 

Verantwortung für die Qualität (BOL nach 5.5.2 der 9001).

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich nicht eines 

Mitarbeiters, sondern eines Freiberuflers oder einer fremden 

Gesellschaft (z.B. Unternehmensberater)

Dann wird dieser oft �externer QMB� genannt, weil er als Externer 
mit Qualitätsaufgaben (Audits, Dokumentation �) betraut ist. 

Das meint aber nicht �Beauftragter der obersten Leitung� nach 5.5.2 
der ISO 9001 sondern Zusammenarbeit mit externen Stellen (wie in
Anmerkung akzeptiert).
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Neustrukturierung der Diskussion

Externer BOL

Kommt der Beauftragte der obersten Leitung nach 5.5.2 der 
ISO 9001 nicht aus dem Unternehmen selbst, muss sicher 
gestellt sein, dass 
- er ein Mitglied der Leitung der Organisation ist, d.h.

- Organisatorische Anbindung

- Ressourcen (Zeit, Kommunikationsmittel) und

- Durchgriff 

die Erfüllung der Aufgaben ermöglichen

Externer QMB

Ist Erfüllungsgehilfe des �internen BOL�, dieser macht die 
operative Arbeit, jener verantwortet Erfüllung der Aufgaben.
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Alles nur eine Frage der Terminologie!

Einsatz externer Qualitätsmanagementbeauftragter �

bewährte wirtschaftlich vernünftige Lösung oder nicht 

normkonformer Fremdkörper mit Alibifunktion? 
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